
 

 

 

 
Az.: 60-57/027-02-01 Münster, 20.02.2012 

 

 

Rundschreiben der LWL-Behindertenhilfe Westfalen Nr. 1/2012 

 
 
Startbeihilfen nach dem SGB XII 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der Anlage erhalten Sie die ab 01.03.2012 gültigen „Hinweise der LWL-Behindertenhilfe 
Westfalen für die Gewährung von Leistungen aus Anlass der Entlassung aus stationären 
Einrichtungen (Startbeihilfen)“. 
 
Die Hinweise berücksichtigen folgende wesentlichen Änderungen gegenüber den 
bisherigen Regelungen: 
 

� Zum besseren Verständnis wurden die Hinweise gestrafft und sprachlich angepasst. 
Die Gliederung wurde vereinfacht. Die Voraussetzungen und Ausschlussgründe 
wurden in einem Gliederungspunkt zusammengefasst. � Nummer 1.3 der Hinweise 

 
� Bei unerwarteter Beendigung einer stationären Leistung (Abbruch der Maßnahme) 

gewährt der LWL keine Startbeihilfe. � Nummer 1.3 der Hinweise 
 

� Die Hinweise unterscheiden deutlicher als bisher zwischen „Startbeihilfe auf Antrag“ 
(für alle Zielgruppen) und „Pauschalierte Startbeihilfe“ (alternativ nur für behinderte 
Menschen bei der Entlassung aus stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe in 
ambulant betreute Wohnformen). 

 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) · 48133 Münster 
 

 
Adressen 
gemäß Verteiler 
 
 
 

 

 

 

Montag-Donnerstag 08:30-12:30 Uhr, 14:00-15:30 Uhr 
Freitag 08:30-12:30 Uhr 
 

Servicezeiten: 
 

 
 
Ansprechpartner: 
Carsten Mertins 
 
Tel.: 0251 591-3224 
Fax: 0251 591-4280 
E-Mail:carsten.mertins@lwl.org  

LWL-Behindertenhilfe Westfalen 

  
 

Warendorfer Straße 26 - 28 · 48133 Münster 
Telefon: 0251 591-01 · Internet: www.lwl.org 
Busse: ab Hbf Bussteig A, Linien 2 u. 10 bis Zumsandestraße 
LWL-Parkplätze: Friedensstraße u. Warendorfer Straße 
 

Konto der LWL-Finanzabteilung 
WestLB AG Münster · BLZ 400 500 00 · Konto-Nr. 60 129 
IBAN: DE35 4005 0000 0000 0601 29 · BIC: WELADE3M 
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� Bei der pauschalierten Startbeihilfe wird die Höhe der Pauschale bei „Entlassungen“ 
durch bloße Umwandlung/Umwidmung von Wohnraum, der zuvor als Platz der 
stationären Einrichtung galt, auf 2.000 Euro festgelegt. Bei der Entlassung in 
Gastfamilien wird die Pauschale auf 1.600 Euro festgelegt. Die Regelpauschale in 
Höhe von 2.400 Euro bleibt unverändert. 
� Nummer 3.1 der Hinweise 

 
Ich bitte Sie dieses Rundschreiben allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit der 
Beantragung von Startbeihilfen beauftragt sind, bekannt zu geben. 
 
Dieses Rundschreiben kann mit allen Anlagen als PDF-Dokument abgerufen werden: 
� www.lwl.org/LWL/Soziales/Behindertenhilfe/rundschreiben  
 
Das Rundschreiben der LWL-Behindertenhilfe Westfalen Nr. 11/2009 wird mit Wirkung 
zum 01.03.2012 aufgehoben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Der Direktor des Landschaftsverbandes 
In Vertretung 
gez. 
 
Matthias Münning 
Landesrat 
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x 1-1 Sozialämter der örtlichen Träger der Sozialhilfe in Westfalen-Lippe 
einschließlich Sozialämter kreisangehöriger Gemeinden (nachrichtlich) 

 1-2 Gesundheitsämter in Westfalen-Lippe 
 1-3 Jugendämter in Westfalen-Lippe 
 1-4 Kommunale Spitzenverbände (nachrichtlich) 
x 1-5 überörtliche Träger der Sozialhilfe (nachrichtlich) 
 1-6 Verbände der Krankenkassen 
 1-7 Deutsche Rentenversicherung Westfalen 
 1-8 Deutsche Rentenversicherung Rheinland 
 1-9 Heimaufsicht 
 2-1/1-10/1 LWL-Kliniken 
x 2-1/1-10/2 LWL-Wohnverbünde 
 2-1/1-20 LWL-Schul- und Internatsverwaltungen 
x 2-1/2-10 Einrichtungen für Personen mit einer geistigen,  

körperlichen und seelischen Behinderung (Groß- und Komplexeinrichtungen) 
 2-1/2-13 Einrichtungen und Träger der Hilfe nach den §§ 67 - 69 SGB XII 
x 2-1/2-13/1 Einrichtungen der stationären Hilfe nach den §§ 67 - 69 SGB XII 
 2-1/2-13/2 Einrichtungen der teilstationären Hilfe nach den §§ 67 - 69 SGB XII 
 2-1/2-13/3 Arbeitsgelegenheiten nach den §§ 67 - 69 SGB XII 
 2-1/2-13/4 Beratungsstellen für alleinstehende Wohnungslose 
 2-1/2-13/5 Einrichtungen der nachgehenden Hilfe nach den §§ 67 – 69 SGB XII 
x 2-1/2-13/6 Träger der Einrichtungen der stationären Hilfe nach den §§ 67 - 69 SGB XII 
 2-1/2-13/7 Träger der Einrichtungen der teilstationären Hilfe nach den §§ 67 - 69 SGB XII 
 2-1/2-13/8 Träger der Arbeitsgelegenheiten nach den §§ 67 - 69 SGB XII 
 2-1/2-13/9 Träger der Beratungsstellen für alleinstehende Wohnungslose 
 2-1/2-13/10 Träger der Einrichtungen der nachgehenden Hilfe nach den §§ 67 – 69 SGB XII 
 2-1/2-13/11 Anbieter des Ambulant Betreuten Wohnens nach den §§ 67 – 69 SGB XII 
 2-1/2-13/12 Träger des Ambulant Betreuten Wohnens nach den §§ 67 – 69 SGB XII 
 2-1/2-15/2 Werkstätten für behinderte Menschen und deren Träger 
x 2-1/2-16 Wohnstätten für behinderte Menschen 
x 2-1/2-17a Rehabilitationseinrichtungen in Westfalen-Lippe für psychisch kranke Menschen 
x 2-1/2-17b Adaptionseinrichtungen in Westfalen-Lippe für suchtkranke Menschen 
 2-1/2-18 Sonstige Fachkrankenhäuser für Psychiatrie 
 2-1/2-19 Tagesstätten für psychisch behinderte Menschen 
 2-1/2-20 Einrichtungen der Kurzzeitpflege 
 2-1/2-21 Fachkliniken für Suchtkranke 
 2-1/2-23 Pflegeeinrichtungen ohne Verbandszugehörigkeit 
 2-1/2-25 Drogen- und Suchtberatungsstellen 
 2-1/2-26 Anbieter des Ambulant Betreuten Wohnens/ISB für behinderte Menschen 
x 3/1 Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege (nachrichtlich) 
x 3/2 MAIS NRW (Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW) 

(nachrichtlich) 
x 3/3 Spitzenverbände der privatgewerblichen Träger von Einrichtungen 

(nachrichtlich) 
x 3/6 Abteilungen der Hauptverwaltung des LWL (nachrichtlich) 
 3/7 Justizvollzugsanstalten in Westfalen-Lippe 


